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 Veröffentlicht am 15.11.1984

Norm

ABGB §154 Abs3 G

ABGB §233 A

Rechtssatz

Die Beurteilung, ob die Vermietung eines Einfamilienhaus noch eine ordentliche Maßnahme ist, kann nicht losgelöst

von den Auswirkungen der konkreten Vermietung auf die Rechte und rechtlichen oder wirtschaftlichen Möglichkeiten

des Vermieters vorgenommen werden, wobei besonders auf die zeitliche Dauer der durch die Vermietung

begründeten Einschränkung des Eigentumsrechtes, soweit auf die Möglichkeit der Beendigung des

Vertragsverhältnisses zu achten ist. Die Frage der Wichtigkeit einer Maßnahme hat insofern also auch Ein9uß auf die

Abgrenzung des Gewöhnlichen vom Außergewöhnlichen.
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